
 

       S t a d t   M o r i n g e n 
                        
                              Die Stadt Moringen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
                              für eine ehrenamtliche Tätigkeit eine 

  

Gleichstellungsbeauftragte 
 
 

Gemäß § 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die 
Wahrnehmung der Aufgabe ausschließlich Frauen vorbehalten. 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Bürgermeisterin unterstellt und 
bei der Ausübung ihrer Aufgaben nicht weisungsgebunden. 
Für die Ausübung des Ehrenamtes wird eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung von € 100,00 gezahlt. 
 
 

Die Aufgabenschwerpunkte: 

• Aufbau und Pflege eines eigenen Netzwerkes 

• Beteiligung an allen gleichstellungsrelevanten Maßnahmen der Verwaltung 
(insbesondere Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren) und des Rates 

• Erstellung und Umsetzung von Angeboten und Projekten 

• Erstellung von themenspezifischen Handreichungen 

• Beratung von Ratsuchenden in Konfliktfällen 

• Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. 
 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

• Interesse an Frauen- und Gleichstellungspolitik 

• Sozial- und Genderkompetenz sowie interkulturelle Kompetenz 

• Empathie und emotionale Intelligenz 

• ein hohes Maß an Toleranz und Kooperationsbereitschaft 

• eine gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit. 
 
 

Die Ernennung zur Gleichstellungsbeauftragten ist für die Ratssitzung im März 2026 
vorgesehen. 
 

Für weitere Fragen und Informationen steht Ihnen die Bürgermeisterin Frau Müller-Otte 
unter Tel. 05554/202-10 sowie per E-Mail: mueller-otte@moringen.de gern zur Verfü-
gung. 
 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse ! 
 

Bitte senden Sie ihre Unterlagen bis zum 13.02.2026 vorzugsweise per E-Mail an: 
stadt@moringen.de  
 

oder per Post an: 
 

Stadt Moringen 
Büro der Bürgermeisterin 
Amtsfreiheit 8/10 
37186 Moringen 
 
 

Schwerbehinderte und Schwerbehinderten gleichgestellte Bewerberinnen werden bei 
gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die eingereichten Unterlagen unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet. Zu Zwecken der Durchführung des Bewer-
bungsverfahrens werden personenbezogene Daten gespeichert. Mit der Abgabe der Bewerbung 
wird das Einverständnis zur Speicherung der personenbezogenen Daten i.S.d. NDSG vorausge-
setzt. 
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